"Karlsruhe locuta, causa finita!" Aber einen Nachsatz wird man noch vorbringen dürfen

Anmerkung zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 1 BvL 9/04 vom 28.02.07 hinsichtlich der Dauer des Betreuungsunterhaltes für eine mit dem unterhaltspflichtigen Elternteil nicht verheiratet gewesenen Betreuungsperson

(Hans-Uwe Scharnweber)
Die Entscheidung des BVerfGs zur als - bis Ende 2008 zu erfüllende - Aufgabe an den Gesetzgeber gerichteten Gleichbehandlung der Dauer des Betreuungsunterhaltes für ehelich geborene und nichteheliche Kinder durch den mit dem Kind und seiner Betreuungsperson nicht zusammenlebenden unterhaltspflichtigen Elternteil vermag nur im Ergebnis, nicht aber in seiner rechtsdogmatischen Begründung zu überzeugen. 

Das BVerfG argumentiert zur Begründung seiner Entscheidung hinsichtlich des für alle Kleinkinder, gleich ob ehelich oder nichtehelich geboren, zeitlich gleichlang anzusetzenden Betreuungsunterhaltes für die mit dem Unterhaltspflichtigen nicht zusammenlebende Betreuungsperson mit der ohne die nunmehr angeordnete zeitliche Gleichsetzung des Betreuungsunterhaltes für eheliche und nichteheliche Kinder bestehenden verfassungs​widrigen Diskriminierung nichtehelicher Kinder - und nicht mit der Gleichbehandlung einer nichtehelichen Mutter mit einer geschiedenen Ex-Ehefrau durch den mit beiden nicht zusammenlebenden unterhaltspflichtigen Vater eines Kleinkindes, wenn die Betreuungspersonen jeweils die ersten Jahre nicht arbeiten gehen, sondern ganz dem Kind zur Verfügung stehen wollen. Das BVerfG sieht Art. 6 V GG als lex spezialis und argumentiert ohne jegliche weitere Begründung: "Da die unterschiedliche Regelung der Unterhaltsansprüche nach § 1615 l Abs. 2 Satz 3 BGB und in § 1570 BGB in ihrer Dauer gegen Art. 6 Abs. 5 GG verstößt, ist für die Prüfung, ob sie auch Art. 3 Abs. 1 GG verletzt, weil sie betreuende Elternteile von ehelichen und nichtehelichen Kindern ungleich behandelt, kein Raum mehr. Denn Art. 6 Abs. 5 GG ist hier die maßgebliche Grundrechtsnorm, hinter die eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes zurücktritt."
Diese päpstlich-apodiktische Begründung - und die Senate des BVerfGs wären höchstens mit einem Kardinalskollegium gleichzusetzen - ist aus rechtsdogmatischen Gründen nicht nachvollziehbar! 
Das jeden Juristen geläufige zivilrechtliche juristische Einmaleins besagt: Wenn man mit einer Klage durchdringen will, braucht man eine das Klagebegehren stützende Anspruchsnorm. Sollte ein Mieter nicht gegen den Vermieter, sondern gegen dessen Ehefrau, oder sollte eine vom Mieter in die Wohnung aufgenommene Freundin als Nichtmieterin gegen den Vermieter klagen, so werden beide wegen fehlender Anspruchsgrundlage den von ihnen unklugerweise angestrengten Prozess verlieren.
Auf den vom BVerfG zu entscheidenden Betreuungsunterhaltsfall angewandt: Wenn z.B. das nichteheliche Kind, vertreten durch die Mutter, geklagt hätte, dann wäre sicher Art. 6 V GG als Anspruchsnorm zu sehen gewesen, da in dem Benachteiligungsverbot des Art. 6 V GG die Gleichbehandlung von "unehelichen Kindern" als Aufgabe des Gesetzgebers direkt angesprochen ist. Aus dieser Norm könnte allerhöchstens ein mittelbarer Anspruch der Betreuungsperson konstruiert werden.
Da aber die nichteheliche Mutter auf einen längeren Betreuungsunterhalt geklagt hat, als er ihr durch § 1615 l BGB als direkte Anspruchsnorm zuerkannt wird, brauchte auch sie für eine sie unmittelbar begünstigende Entscheidung auf  längeren Betreuungsunterhalt eine ihr diesen Anspruch zusprechende Anspruchsnorm. 
Art. 6 II 1 GG, der die "Pflege und Erziehung der Kinder als das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht" deklariert, kann das nicht sein. Er hüllt sich hinsichtlich der Dauer des einer nichtehelichen Mutter zu gewährenden Betreuungsunterhaltes in vornehmes, dadurch aber Streit verursachendes Schweigen. 
Eine ledige Mutter hat zur Durchsetzung ihres grundrechtlich verbürgten Anspruchs der Ermöglichung von Pflege und Erziehung ihres (Klein-)Kindes außer dieser Grundrechtsnorm des Art. 6 II 1 GG den von BJM und BGH in ihrer vom BVerfG erbetenen Stellungnahme (fälschlich) als verfassungsgemäß erklärten § 1615 l BGB als direkte Anspruchsnorm auf ihrer Seite. Art. 6 II 1 GG lief deswegen bisher schon nicht leer. 
Die nichteheliche Mutter wollte aber einen über die vom BGB-Gesetzgeber in einer Reform (von ursprünglich nur einem Jahr) nachgebesserte Dauer von drei Jahren hinaus weiterreichenden Betreuungsanspruch klageweise durchsetzen, da ihr der durch § 1615 l BGB gewährte eigene Betreuungsanspruch im Vergleich zu dem einer geschiedenen Betreuungsperson eines ehelichen Kindes durch § 1570 BGB gewährte Betreuungsanspruch von mindestens acht Jahren nicht lange genug erschien.  

Die geklagt habende Mutter wollte darum etwas anderes, als den Anspruch des Art. 6 II GG auf "Pflege und Erziehung" ihres Kleinkindes vom BGB-Gesetzgeber durch Schaffung einer Anspruchsnorm durchgesetzt zu erhalten: Sie strebte vom BGB-Gesetzgeber eine Gleichbehandlung hinsichtlich der Dauer des von dem Unterhaltspflichtigen zu gewährenden Betreuungsunterhaltes zwischen einer vom Kindesvater geschiedenen, ihr Kleinkind (weiterhin) betreuenden Mutter einerseits und ihr als mit dem Kindesvater nur lustvoll, nicht aber legal vereinigt gewesenen, das aus dieser lustvollen Begegnung – gleichgültig ob in einer Besenkammer oder in einem Bett - gezeugte Kind betreuenden Mutter andererseits an. Und die für diese von der Mutter des nichtehelichen Kindes durch die mittels Prozesskostenhilfe angestrebte Klage auf Gleichbehandlung mit einer nach der Scheidung ihr Kleinkind (weiterhin) betreuenden Mutter erforderliche Norm kann nur mit Hinweis auf Art. 3 I GG begründet werden, da andernfalls betreuende Elternteile von ehelichen und nichtehelichen Kindern (weiterhin) ungleich behandelt würden!

Aber vielleicht wollte das BVerfG sich nicht ohne Not auf die Schiene des Art. 3 GG begeben und sich bezüglich des Betreuungsunterhaltes nicht zu der Rechtslage aus Sicht der ihr Kind bestmöglich aufziehen wollenden Mutter äußern, denn da hätte es nach meinem der Weisheit der Bundesverfassungsrichter offensichtlich unterlegenen Verständnis auf den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 I GG - "Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.", und damit alle ein Kleinkind betreuenden Frauen -, zurückgreifen und sich mit ihm auseinandersetzen müssen. So konnte es offen lassen, inwieweit Ex-Ehefrauen und ehemalige Stunden-Geliebten in ihren eigenen Unterhaltsansprüchen bezüglich des Betreuungsunterhaltes gleich behandelt werden müssten: was für eine Klagentscheidung nicht notwendigerweise zu begründen und zu entscheiden ist, weil man den Bären auch auf andere Art und Weise erlegen kann, wird - wie im Zivilrechtsstreit üblich – klugerweise, aber dogmatisch unsauber, offengelassen; man weiß ja nie, inwieweit eine Festlegung in einem gerade zu entscheidenden Fall in einer später zu entscheidenden Fallkonstellation hinderlich sein könnte. 
Doch vom BVerfG müsste man nicht nur "richtige", sondern auch dogmatisch sauber begründete Entscheidungen erwarten dürfen!

